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Die politische Debatte

Die politische Debatte über den familien-
freundlichen Betrieb hat Konjunktur. Hin-
tergrund dafür sind nicht zuletzt die Dis-
kussionen über niedrige Geburtenraten
und demografische Fehlentwicklungen
aufgrund ungenügender Vereinbarkeits-
möglichkeiten von Beruf und Familie auf
der einen Seite. Andererseits wirkt hier ein
prognostizierter Fachkräftemangel, der es
mehr als bisher erfordere, auch die (gut
qualifizierten) Frauen in die Erwerbsarbeit
einzubinden. Parteiübergreifend herrscht
Einigkeit über das Ziel, dass Deutschland
familienfreundlicher werden muss. Ein
wichtiger Teilaspekt dieser Diskussion ist
die Familienfreundlichkeit im Betrieb. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert
Kampagnen, Initiativen und Preisverlei-
hungen für familienfreundliche Betriebe
und veröffentlicht zahlreiche Handlungs-
leitfäden mit Vorschlägen und Tipps zur
Nachahmung. Auch Gewerkschaften und
Arbeitgebervertreter sind in diese Strategie
eingebunden. Allianzen für die Familie
werden auf lokaler Ebene unter Einbezie-
hung von zahlreichen Initiativen gegrün-
det.

Verfolgt man den Diskurs, dann er-
scheint der Wandel hin zu familienfreund-
lichen Betrieben als simple Sache: Eine Fül-
le von gleichwertig nebeneinander stehen-
den Instrumenten und Maßnahmen wird
propagiert, die mit einfachen Mitteln um-
setzbar seien, nichts oder wenig kosten und
sich für Firmen rechnen würden. Unter-
nehmen werden geradezu überschüttet mit

ben unterschiedlicher Branchen, Betriebs-
größe und Regionen wurde untersucht, wie
familienfreundliche Angebote umgesetzt
und genutzt werden. Die qualitative Studie
gibt einen tieferen Einblick in die Praxis
derjenigen Betriebe, die als „familien-
freundlicher Betrieb“ firmieren bzw. über
Erfahrungen in diesem Bereich verfügen.
Die Ergebnisse können zwar keine Reprä-
sentativität beanspruchen. Jedoch lassen
sich aus ihnen grundlegende Muster und
relevante Aspekte für den Erfolg oder Miss-
erfolg familienfreundlicher Maßnahmen
ableiten.

Familienfreundlicher Betrieb – 
Ein Blick in die Praxis 

Elisabeth Botsch
Christiane Lindecke
Alexandra Wagner

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine breit unterstützte Forderung, die in zunehmendem Maße auch an
die Unternehmen adressiert wird. In einer kleinen, aber kontinuierlich wachsenden Zahl von Betrieben werden familienfreundliche
Maßnahmen praktiziert. Wenig ist bisher jedoch darüber bekannt, was sich konkret hinter entsprechenden betrieblichen Initiativen
verbirgt und wie die einzelnen Maßnahmen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirken. Der folgende Beitrag geht diesen Fra-
gen auf der Grundlage von Betriebsfallstudien nach.

Argumenten für die Vorteile von familien-
freundlichen Angeboten. Dabei wird un-
terstellt, das politisch artikulierte Interesse
an familienfreundlichen Betrieben sei
identisch mit den Interessen der Unterneh-
men. Es ist sicher kein Zufall, dass in diesen
Debatten tendenziell von familienfreundli-
chen (Einzel-)Maßnahmen und nicht von
einer familienfreundlichen Umgestaltung
der Arbeitsbedingungen die Rede ist.

Ein Blick auf die rein quantitative Seite
zeigt, dass familienfreundliche Maßnah-
men in Unternehmen nicht an erster Stelle
stehen. Unterschiedliche Untersuchungen
weisen darauf hin, dass nicht einmal 10 %
der Betriebe Maßnahmen zu Familien-
freundlichkeit oder Chancengleichheit etab-
liert haben (Möller/Allmendinger 2003;
Beblo/Wolf 2004; Lindecke 2005). Nach Er-
gebnissen einer WSI-Betriebsräte-Sonder-
befragung ist Familienfreundlichkeit in der
Mehrheit der Betriebe kein Handlungsfeld
für die Betriebsparteien, und auch Betriebs-
räte interessieren sich überwiegend nicht
für diese Fragen (Klenner 2004a).

Die geringe quantitative Verbreitung
familienfreundlicher Maßnahmen sagt
nun noch nichts über deren Qualität und
Inhalte aus. Wie sieht die Wirklichkeit in
Betrieben, die familienfreundliche Maß-
nahmen umsetzen, aus? Welche Ziele ver-
folgen Betriebe mit ihren Maßnahmen?
Wer sind relevante Akteure? Welche Leit-
bilder und Zielvorstellungen stehen – im-
plizit oder explizit – hinter den Konzepten
mit dem Label „familienfreundliche Maß-
nahmen“?

Diesen Fragen wurde im Projekt „Fa-
milienfreundlicher Betrieb – Einführung,
Akzeptanz und Nutzung von familien-
freundlichen Maßnahmen“1 nachgegan-
gen. In zehn privatwirtschaftlichen Betrie-
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2
Familienfreundliche 
Maßnahmen in den 
Betrieben

Eines zeigen unsere Betriebsfallstudien ein-
deutig: So einfach und konfliktfrei wie in
den Handlungsleitfäden und Hochglanz-
broschüren dargestellt, werden familien-
freundliche Maßnahmen in den Betrieben
nicht umgesetzt. Familienfreundlichkeit im
Betrieb ist ein umkämpftes Terrain und ein
von vielschichtigen, teils gegensätzlichen
Interessen der Betriebsparteien geleitetes
Thema.

2.1 ZIELSTELLUNGEN 

In den untersuchten Betrieben wurde das
Thema “Familienfreundlichkeit“ aus un-
terschiedlichen Gründen, mit unterschied-
lichen Zielen und in sehr unterschiedlicher
Weise aufgegriffen. Entsprechend unter-
schiedlich sind auch die mit den Maßnah-
men verbundenen Wirkungen. Die breite
Vielfalt von Zielen, Akteuren, Vorhaben
und Instrumenten in der betrieblichen
Praxis führt jedoch nicht automatisch zur
Verbesserung der Lebenssituation von Be-
schäftigten mit Familienpflichten. Grob
lassen sich drei unterschiedliche Zielrich-
tungen differenzieren:2

Ein Teil der Betriebe verfolgte stark be-
triebswirtschaftlich geprägte Intentionen.
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf dienen in diesen Be-
trieben beispielsweise als Kompensation
für im regionalen Vergleich schlechtere Ar-
beits- und Entlohnungsbedingungen bzw.
als Anreiz zur Mitarbeiterbindung. Eine
andere Variante sieht die familienfreundli-
chen Regelungen als besondere Beloh-
nungs- und Bindungsinstrumente ledig-
lich für ausgewählte Fach- oder Führungs-
kräfte vor.

Einige Betriebe versuchen, das Thema
Beruf und Familie für die Imagebildung
und die Außendarstellung des Betriebs zu
nutzen. Aufgrund der breiten gesellschaft-
lichen Aufmerksamkeit gelten familien-
freundliche Betriebe als Vorreiter und er-
halten öffentliche Anerkennung.Allerdings
lassen sich in Einzelfällen deutliche Diskre-
panzen zwischen der Selbstdarstellung des
Unternehmens und dem Erleben der Be-
schäftigten finden. In einem untersuchten
Betrieb, der sehr offensiv sein Work-Life-

Balance-Konzept nach außen vermarktet,
ergaben Gespräche mit den Beschäftigten,
dass die Betroffenen sich konkrete Unter-
stützungsmaßnahmen zur Vereinbarkeit
jeweils individuell erkämpfen müssen. Ein
erheblicher Teil der Mütter wird nach der
Geburt von Kindern trotz Rückkehr-
wunsch nicht wieder in den Betrieb inte-
griert, weil kein den neuen Lebensum-
ständen entsprechender Arbeitsplatz ge-
funden werden kann.

Als dritte Zielsetzung schließlich lässt
sich eine Orientierung an den konkreten Le-
bensbedingungen der Beschäftigten oder an
der Gleichstellung der Geschlechter heraus-
arbeiten. Mitunter bedingen sich diese bei-
den Ausrichtungen. Ausgangspunkt ist die
Intention, die Möglichkeiten für Beschäf-
tigte zu verbessern, Erwerbsarbeit und Fa-
milienleben besser aufeinander abstimmen
zu können. In einem Betrieb, der sich erst
ausschließlich auf Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf konzen-
trierte, machte die Geschäftsführung die
Erfahrung, dass geschlechtsgemischte
Gruppen bessere Arbeitsergebnisse erzie-
len. Aufbauend auf dieser Erkenntnis setzt
sie nun auf betriebliche Frauenförderung
mit dem Ziel, den Frauenanteil zu erhöhen.
In einem anderen Betrieb ist die familien-
freundliche Tradition seit langem Bestand-
teil einer umfassenden Frauenförderung
und mittlerweile in ein Diversity-Konzept
eingebettet. Ziel ist die Veränderung der
innerbetrieblichen Strukturen, um Voll-
zeitarbeit, Karriere und Familie bzw. Pri-
vatleben vereinbaren zu können.

2.2 ANSTOß UND AKTEURE

Auch die Akteure, die sich in den Betrieben
für die Umsetzung von familienfreundli-
chen Maßnahmen einsetzen, unterschei-
den sich. Anstöße können kommen: von
den Betroffenen selbst, von der betriebli-
chen Interessenvertretung, von Einzelper-
sonen oder – in seltenen Fällen – von der
Arbeitgeberseite. Hervorgerufen durch die
öffentliche Debatte, die zahlreichen Kam-
pagnen und Wettbewerbe mehren sich je-
doch auch die Fälle, in denen externe Im-
pulse ausschlaggebend für familienfreund-
liche Aktivitäten in den Betrieben sind. In-
teressanterweise zeigen sich bei einigen der
untersuchten Betriebe im Zeitverlauf „Ver-
antwortungswechsel“, die auch mit Ver-
schiebungen bei den inhaltlichen Zielen
und der Ausgestaltung familienfreundli-
cher Maßnahmen einhergehen: Ursprüng-

lich brachten Betroffene oder Betriebsräte
das Thema ein, die Personalabteilung griff
es auf und modifizierte Konzept und In-
tentionen.

Interne Initiativen, die zu familien-
freundlichen Maßnahmen führen, können
recht unterschiedlichen Ursprungs sein: Sie
gehen zum einen auf die unmittelbaren Be-
darfe weiblicher Beschäftigter zurück, die
Betriebsrat und Personalabteilung aufgrif-
fen und nun kooperativ bearbeiten.Auf der
anderen Seite finden sich engagierte Ein-
zelpersonen, die dieses Thema vorantrei-
ben und im Betrieb dafür werben, oder In-
itiativen, die vom Betriebsrat selbst bzw.
einzelner seiner Mitglieder ausgehen.

In einem Betrieb fanden wir einen
„Verantwortungswechsel“, der mit einer
deutlichen Änderung des Konzepts ver-
bunden war. Hier hatte sich ursprünglich
eine Frau im Betriebsrat für die Belange
von Frauen und Müttern engagiert und 
betroffene Beschäftigte beraten und in-
formiert. Der Betriebsrat überzeugte
schließlich die Personalabteilung des Un-
ternehmens, am Audit „Beruf und Fami-
lie“ teilzunehmen. Mit Beginn dieses 
Auditierungsprozesses gingen familien-
freundliche Maßnahmen weitgehend in
die Hände der Personalabteilung über, die
sich bis dahin wenig für das Thema inter-
essiert hatte. Inzwischen nutzt das Unter-
nehmen sein Konzept sehr stark für die
Außendarstellung. Damit einher ging eine
Inhaltsverschiebung der Maßnahmen, ten-
denziell weg von der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Das breit angelegte Work-
Life-Balance-Programm richtet sich nun
auch an junge MitarbeiterInnen ohne Fa-
milienpflichten und orientiert auf eine Ba-
lance von Arbeit und (aktiver) Freizeitge-
staltung.

Schwierig kann es werden, wenn das
Vereinbarkeitsthema von außen an einen
Betrieb herangetragen wird und die Bedar-
fe der Beschäftigten nicht bekannt sind,
weil sie weder von den Betroffenen artiku-
liert noch von den Verantwortlichen erho-
ben werden. So zeigte sich in einem Betrieb,
dass das Thema Familienfreundlichkeit
nur aufgegriffen wurde, um ein Zertifikat

2 Die Differenzierung in drei Zielrichtungen ist eine
idealtypische, da sich in der betrieblichen Praxis ei-
ne Gemengelage aus unterschiedlichen Zielen und
Motiven findet. Im Folgenden stellen wir auf das
Ziel ab, das Instrumente und Konzepte der unter-
suchten Betriebe überwiegend prägte.
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zu erwerben. Nach einer Auflistung von
Maßnahmen, die als familienfreundlich
gelten und eingeführt werden könnten, ist
das Unternehmen in der ersten Stufe zerti-
fiziert, aber beide Betriebsparteien haben –
selbst beim besten Willen – nur wenig kon-
krete Ideen, wie sie die Beschäftigten dafür
interessieren könnten. Die positiven Ansät-
ze einer Zertifizierung können ganz offen-
sichtlich keine Wirkung entfalten, wenn sie
nicht mit konkreten Handlungserforder-
nissen verbunden sind.

2.3 HANDLUNGSFELDER 

Unterschiedlich sind auch die Handlungs-
felder und Maßnahmen einer familien-
freundlichen Betriebspolitik. Ein Schlüs-
selthema in den Betrieben ist die familien-
freundliche Gestaltung der Arbeitszeit. Aus
Sicht der Beschäftigten liegt hier der größ-
te Handlungsbedarf, wie eine repräsentati-
ve ArbeitnehmerInnenbefragung aus dem
Jahr 2003 ergab (Klenner 2004b). Das ent-
scheidende Merkmal familienfreundlicher
Arbeitszeiten ist, dass die Möglichkeiten
der zeitlichen Anordnung und Verteilung
der beruflichen und außerberuflichen
Tätigkeiten tatsächlich erweitert werden
und die Beschäftigten durch Lage und
Planbarkeit der Arbeitszeiten neue Hand-
lungsspielräume erhalten (Rürup/Gruescu
2005; Klenner 2004b).

In den zehn von uns untersuchten Be-
trieben zeigt sich, dass familienfreundliche
Arbeitszeiten im Wesentlichen auf drei We-
gen gesichert werden: erstens über das An-
gebot an Teilzeitarbeitsplätzen, zweitens
über flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit-
regelungen, drittens über die Berücksichti-
gung besonderer Arbeitszeitwünsche in
Schichtplänen. Die Arbeitszeiten in Berei-
chen mit ergebnisorientierter Steuerung3

oder im Bereich der außertariflichen Be-
schäftigung bleiben in unseren Fallbeispie-
len allerdings von der Diskussion über 
familienfreundliche Maßnahmen anschei-
nend unberührt. Gleiches gilt für die Ar-
beitszeiten von Führungskräften. Überwie-
gend geht es in der Praxis immer noch um
die trotz Teilzeit- und Befristungsgesetz
keineswegs selbstverständliche Ermögli-
chung von Teilzeitarbeit, teilweise aber
auch um die Ausgestaltung von Teilzeitar-
beit und Rückkehrmöglichkeiten in Voll-
zeit. In Bezug auf flexible Arbeitszeiten (vor
allem Gleitzeit) gibt es längst nicht in allen
Betrieben ein Bewusstsein für deren Ambi-
valenz. Meist werden flexible Arbeitszeitre-

gelungen per se als familienfreundlich aus-
gegeben. Allerdings finden sich in einigen
Betrieben Sonderregelungen zugunsten
von Beschäftigten mit Familienaufgaben,
die ein Diktat der betrieblichen Zeitinte-
ressen vermeiden und Planbarkeit stärken
sowie Spielräume schaffen sollen.

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Tele-
heimarbeit, die in manchen Betrieben als
Mittel zur erleichterten Vereinbarkeit von
Beruf und Familie angeboten wird. Die
Praxis zeigt, dass alternierende Teleheimar-
beit eine gute Ergänzung zu anderen fami-
lienfreundlichen Maßnahmen der Arbeits-
gestaltung sein kann, wenn für eine ent-
sprechende Einbettung gesorgt ist, das
heißt klare und transparente Regelungen
dafür geschaffen werden und die Kommu-
nikation mit den KollegInnen funktioniert.
Dabei ersetzt Teleheimarbeit keineswegs –
wie mitunter unterstellt – eine fehlende
Kinderbetreuung.

MitarbeiterInnen in Elternzeit sind nur
in wenigen Betrieben Zielgruppe einer
mehr oder weniger systematischen Rück-
kehrförderung, die mit der Suche nach pass-
fähigen Arbeitszeiten und Kinderbetreu-
ung verbunden wird. In manchen Betrie-
ben herrscht immer noch die Praxis vor,
Müttern nach der Elternzeit Aufhebungs-
verträge anzubieten, um sich den Mühen
der Gestaltung familienfreundlicher Ar-
beitszeiten und -bedingungen zu entzie-
hen.4

Einige Betriebe engagieren sich im Be-
reich der Kinderbetreuung durch Beteili-
gung an kommunalen Angeboten, durch
eigene Einrichtungen oder häufig auch
durch die Bereitstellung von Dienstleis-
tungsangeboten zur Vermittlung privater
Betreuung. Besonders eigene betriebliche
Angebote zur Kinderbetreuung sind nicht
einfach zu organisieren und häufig auch
nicht erwünscht, weil es eine starke Präfe-
renz der Beschäftigten für eine wohnortna-
he Kinderbetreuung gibt. Schwerpunkte
sind deshalb eher betriebliche Unterstüt-
zungsleistungen, eine passende – öffentli-
che oder private – Kinderbetreuungsmög-
lichkeit zu finden, sowie Angebote von
Spät-, Ferien- oder Notfallbetreuung, mit
denen Lücken der öffentlichen Angebote
gefüllt werden sollen.

Weitere Unterschiede bestehen hin-
sichtlich der formalen Absicherung und der
Zielgruppe von familienfreundlichen Maß-
nahmen. In einigen Unternehmen wurden
Betriebsvereinbarungen über familien-
freundliche Maßnahmen abgeschlossen.

Andere Unternehmen vermeiden dies be-
wusst, weil sie keine Anspruchsrechte für
Beschäftigte schaffen wollen. Die Forde-
rung, spezifische Lebensumstände bei be-
trieblichen Regelungen zu berücksichtigen,
wird häufig mit der Begründung abge-
lehnt, dass alle Beschäftigten gleich behan-
delt werden sollen und deshalb Sonderre-
gelungen für Beschäftigte mit Verantwor-
tung für Kinder oder Pflegebedürftige
nicht erwünscht sind. In einigen Betrieben
gibt es jedoch adressatenspezifische Son-
derregelungen, z. B. für Eltern, Pflegende
und Alleinerziehende.

2.4 UNTERSCHIEDLICHE 
HERANGEHENSWEISEN – 
DREI IDEALTYPEN 

Die dargestellten Beispiele veranschauli-
chen unseren schon eingangs angesproche-
nen Befund: dass Betriebe sehr unter-
schiedliche Ziele, Maßnahmen und Inten-
tionen mit „Familienfreundlichkeit“ ver-
binden. Mehr oder weniger deutlich steht
hinter den Konzepten eine Leitvorstellung
dessen, was Familienfreundlichkeit und
Vereinbarkeit sein kann. Idealtypisch lassen
sich aus unseren Fallstudien drei Betriebs-
typen oder Handlungsmuster extrahieren
(Übersicht 1).

VEREINBARKEIT ALS PRIVATSACHE –
FAMILIENFREUNDLICHKEIT ALS 
BONUS

Betriebe dieses Typs orientieren sich letzt-
lich an der männlichen „Normalbiografie“.
Familienfreundliche Unterstützung findet
sich in der betrieblichen Praxis nur als Ein-
zelfalllösung, die geduldet wird, oder als
Bonus, der nicht eingefordert werden
kann. Häufig wird sie nur ausgewählten
Beschäftigten zugestanden, wenn es be-
triebswirtschaftlich erforderlich oder nütz-
lich ist.

3 In diesen Bereichen werden Arbeitszeiten häufig
zur abhängigen Größe. 

4 Ein Defizit der Untersuchung von familienfreund-
lichen Maßnahmen durch Betriebsfallstudien be-
steht darin, dass die MitarbeiterInnen nicht er-
reicht werden, die aus Gründen mangelnder Ver-
einbarkeitsmöglichkeiten den Betrieb bereits ver-
lassen haben. Dieser Anteil ist in manchen
Betrieben relativ hoch. Eine Befragung dieser Per-
sonen kann weitere wichtige Einblicke geben und
sollte bei künftigen Forschungsvorhaben berück-
sichtigt werden. 
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auf die Gleichstellung von Männern und
Frauen im Betrieb. Familienfreundliche
Maßnahmen werden aus diesem Grund
häufig mit gezielter Frauenförderung ver-
bunden, die dazu beitragen soll, struktu-
relle Nachteile von (meist weiblichen) Be-
schäftigten mit Sorgeverantwortung zu
überwinden.

In diesen Betrieben werden nicht nur
von den Beschäftigten artikulierte Bedarfe
aufgegriffen, sondern darüber hinaus tra-
ditionelle Auffassungen und überkomme-
ne Routinen offensiv hinterfragt, Diskus-
sionen über unterschiedliche Lebensent-
würfe geführt und alternative Formen der
Organisation von Arbeit und Leben ent-
wickelt. Das Ziel besteht darin, dass Frau-
en sich auf ihre Potenziale besinnen und
diese selbstbewusst einsetzen – sei es im
Betrieb oder bei der Aushandlung der in-
nerfamiliären Arbeitsteilung mit dem Le-
benspartner. In diesem Typ von Betrieben
sind Imagegewinne durch nach außen
kommunizierte Familienfreundlichkeit
kein Ziel und werden eher als störend (von
den eigentlichen Zielen ablenkend) emp-
funden.

3
Unterschiedliche implizite
Leitbilder

Die unterschiedlichen Praktiken familien-
freundlicher Betriebspolitik sind keines-
wegs zufällig. Hier schlagen sich unter-

Maßnahmen und Lösungen an. Damit
schreiben sie allerdings die „Sondersituati-
on“ von Menschen mit Familien- und Sor-
geverantwortung fest. Familienorientierte
Angebote werden als betriebliches Entge-
genkommen gewährt und eindeutig als
Abweichung von der Norm gewertet. Da-
mit verbundene negative Aspekte wie ge-
ringere Chancen in Bezug auf die Karrie-
reentwicklung z. B. durch Teilzeitarbeit
werden nicht thematisiert, strukturelle Be-
nachteiligungen nicht gesehen. Die Akteu-
re in diesen Betrieben nehmen wahr, dass
Beschäftigte eine Familie haben und Frau-
en für Familienaufgaben verantwortlich
sind, aber Familie bleibt immer ein Fremd-
körper im Betrieb. Norm und Angelpunkt
betrieblicher Politik bleiben die Beschäf-
tigten, die sich hundertprozentig engagie-
ren können, ohne von „störenden“ Aufga-
ben in der Familienarbeit abgelenkt zu
werden.

FAMILIENFREUNDLICHKEIT DURCH
GLEICHSTELLUNG 

In Betrieben des dritten Typs existiert ein
Bewusstsein darüber, dass das „Vereinbar-
keitsproblem“ Ausdruck eines strukturel-
len gesellschaftlichen Problems ist, das eng
mit der traditionellen geschlechtshierar-
chischen Arbeitsteilung zusammenhängt.
Vereinbarkeit wird deshalb strategisch mit
dem Thema der Gleichstellung verbunden,
überkommene Leitbilder sollen überwun-
den werden. Familienfreundlichkeit ist
hier Teil der weitergehenden Orientierung

Die besondere Situation von Beschäf-
tigten mit Familienpflichten ist in diesen
Betrieben nicht kommunizierbar – allen-
falls als Einzelproblem, wenn es organisa-
torische Schwierigkeiten gibt. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie ist kein The-
ma der Betriebspolitik, das Problem wird
externalisiert bzw. privatisiert. Und wenn
Vereinbarkeit überhaupt betriebspolitisch
aufgenommen wird, dann vor allem zur
Imagepflege und mit Maßnahmen, die
nicht den Kern der Arbeitsbedingungen
betreffen. Beispiele hierfür sind punktuelle
Angebote wie Familienweihnachtsfeiern,
Betriebsausflüge, Tag der offenen Tür für
Kinder oder Freizeit- und Dienstleistungs-
angebote (Beratung zur Vermittlung priva-
ter Kinderbetreuung, Betriebskantine,
Fahrgemeinschaften).

FAMILIENFREUNDLICHKEIT DURCH
KOMPENSATORISCHE MAßNAHMEN

Betriebe, die wir hier zuordnen, nehmen
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
als „spezifische Lebenssituation“ oder „in-
dividuelles Problem“ wahr. Im Unter-
schied zum ersten Typ besteht allerdings
Verständnis dafür, dass Frauen bzw. Mitar-
beiterInnen, die in der Familie Sorgearbeit
ausüben, dem Betrieb nicht in gleicher
Weise zur Verfügung stehen können wie
Beschäftigte ohne diese Verantwortung.
Die betrieblichen Entscheider erkennen,
dass diese Beschäftigten durch den Betrieb
unterstützt werden müssen und bieten
deswegen einzelfallbezogene entlastende

Übersicht 1: Familienfreundliche Maßnahmen – Idealtypen 
TYP 1 TYP 2 TYP 3

als Bonus als Kompensation durch Gleichstellung

Ziele 

Erwerbsarbeit für 
Mütter

Zielgruppe 

Typische 
Instrumente

Aufgreifen des 
Themas

Motivation der 
Betriebe

Quelle: Eigene Darstellung.

Familienfreundlichkeit ist 
kein explizites Ziel
männliche Norm wird nicht hinterfragt

… ist schwierig bis unmöglich

Ausgewählte Einzelpersonen, auf die der 
Betrieb nicht verzichten kann

Einzelfalllösungen,
Abfindungsangebote an Mütter nach der 
Elternzeit mit Aufhebungsverträgen

erfolgt gar nicht 

Instrumentalisierung für 
unternehmerische Zwecke

Erwerbstätigkeit trotz Elternschaft 
ermöglichen
Erleichterung für „doppelt belastete“ 
Frauen schaffen – Akzeptanz von 
Abweichungen von der Norm

… ist möglich bei Verzicht oder 
Zurückstellung von Karriereambitionen

Mütter ohne Karriereambitionen

Teilzeitarbeit
(Tele-) Heimarbeit 
Wiedereinstiegsförderung

erfolgt defensiv
(Überwindung eines Engpasses)

Fürsorge für die Beschäftigten,
Imagepflege

Gleichstellung erreichen
Vereinbarkeit für Männer und Frauen 
gleichermaßen ermöglichen
Leitbilder verändern und 
eine neue Norm begründen

… ist tendenziell auch bei Vollzeitarbeit 
und mit Karriereschritten möglich

Frauen aller Qualifikationsgruppen, 
auch Frauen mit Karrierewünschen

Frauenförderpläne
Mentoring
Frauennetzwerke

erfolgt offensiv
(vorausschauende Schaffung von 
Bedingungen für Vereinbarkeit)

Lösung eines 
gesellschaftlichen Problems

Hans Böckler
Stiftung
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schiedliche Leitbilder von Familie und der
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
nieder.5

Betriebe, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie als Privatsache ansehen, orien-
tieren sich tendenziell am traditionellen
Ernährermodell. Wenngleich dieses Modell
in heutiger Zeit kaum noch praktiziert wird
und auch die Beschäftigten in diesen Be-
trieben überwiegend in anderen familiären
Erwerbskonstellationen leben, wird doch
der für das traditionelle Ernährermodell
typische, für den Arbeitgeber uneinge-
schränkt verfügbare männliche „Normal-
arbeiter“ weiterhin als Bezugspunkt be-
trieblicher Regelungen angesehen. In dieser
Perspektive verbleibt die Regelung der Re-
produktionsarbeit in der privaten Sphäre,
die betrieblichem Handeln nicht zugäng-
lich ist.

Unternehmen, die Familienfreundlich-
keit durch kompensatorische Maßnahmen
anstreben, orientieren sich am moderni-
sierten Ernährermodell, in dem der Mann
weiterhin der Haupternährer bleibt, die
Frau aber neben der Haus- und Familien-
arbeit in Teilzeit erwerbstätig ist und zum
Familieneinkommen beiträgt. An diese
Frauen richten sich familienfreundliche
Maßnahmen zur Entlastung weiblicher Be-
schäftigter, die durch die Sorgearbeit dem
Betrieb nicht ständig zur Verfügung stehen
können. Diese Maßnahmen bleiben jedoch
abweichende Regelungen von der (auch
hier dominierenden männlichen) Norm.
In der Regel richten sich in solchen Betrie-
ben familienfreundliche Maßnahmen an
Frauen in unteren und mittleren Hierar-
chieebenen. Karriereförderung von Frauen
(mit Kindern) findet nicht statt, da Spit-
zenpositionen weiterhin nur von Personen
erreicht werden können, die eine männli-
che Normalbiografie für sich akzeptieren.

Ganz anders ist dies in Unternehmen,
die Familienfreundlichkeit durch eine ge-
zielte Gleichstellungspolitik herstellen wol-
len. Sie befördern das egalitäre Modell, in
dem sich Mann und Frau sowohl bezahlte
als auch unbezahlte Arbeit partnerschaft-
lich teilen. Dieses Modell vertritt den 
Anspruch, gesellschaftliche Lebensrealitä-
ten zu verändern. Unternehmen, die die
Gleichstellung der Geschlechter voranbrin-
gen wollen, betreiben Frauenförderung
und Chancengleichheitspolitik. Allerdings
stoßen diese Betriebe dort an Grenzen, wo
es um die Veränderung gesellschaftlicher
Leitbilder, Rahmenbedingungen und Ein-
stellungen geht. Da Betriebe aber selbst

beim besten Willen und mit hohem Enga-
gement an der geschlechterhierarchischen
Arbeitsteilung nur mittelbar etwas ändern
können,6 schlägt diese Grenzsetzung auf
die betrieblichen Anstrengungen zurück:
Es kommt zu Konflikten zwischen dem
Bemühen, Frauen in allen Hierarchiestufen
zu fördern, und den Erwartungen und Vor-
stellungen, die mit einer Karriere verbun-
den sind.

4
Schlussfolgerungen

Die im Rahmen der Betriebsfallstudien ge-
wonnenen Einblicke in die betriebliche
Praxis zeigen: Familienfreundliche Maß-
nahmen sind häufig Einzelmaßnahmen,
selten in ein Gesamtkonzept eingebettet
und nur teilweise an bestimmte Beschäftig-
tengruppen gerichtet. Auf den ersten Blick
erscheinen die Maßnahmen und Instru-
mente betriebsindividuell und daher sehr
unterschiedlich. Eine genauere Analyse
zeigt jedoch, dass dieser vielfältigen Praxis
implizite Leitbilder zugrunde liegen, die die
Ausrichtung und Umsetzung der Maßnah-
men und vor allem deren Nutzen für die
Beschäftigten wesentlich beeinflussen.
Nicht hinter jeder als „familienfreundlich“
etikettierten Maßnahme verbirgt sich
tatsächlich eine Verbesserung für die Be-
schäftigten.

4.1 BEDARFE ERMITTELN UND 
BETEILIGUNG SICHERSTELLEN 

Wie kann man gewährleisten, dass famili-
enfreundliche Maßnahmen im Betrieb so
konzipiert und umgesetzt werden, dass sie
reale Verbesserungen in der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ermöglichen? Zen-
tral ist es, sich an den konkreten Bedürfnis-
sen und Wünschen der Beschäftigten zu
orientieren. Folglich ist eine Bestandsauf-
nahme dessen, was die Beschäftigten brau-
chen, was sie wollen und welche Konflikte
dabei bewältigt werden müssen, eine unab-
dingbare (aber in den Betrieben selten
praktizierte) Voraussetzung für eine be-
darfsgerechte Konzipierung von betriebli-
cher Unterstützung zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Dazu gehört unter an-
derem eine solide Informationsgrundlage
über Anzahl und Einsatz der Beschäftigten
mit Erziehungs- oder Pflegeverantwor-
tung, über RückkehrerInnenquoten aus El-

ternzeit, über Arbeitszeit- und Kinderbe-
treuungsbedarfe und gegebenenfalls be-
sondere Lebensumstände (z. B.Alleinerzie-
hende, PendlerInnen etc.). Die Forderung
„Fragt die Frauen“, wie sie der siebte Fami-
lienbericht formuliert, gilt so auch im Be-
trieb.

Arbeitsgruppen, die Beschäftigte, be-
triebliche Interessenvertretung und die Ar-
beitgeberseite einbeziehen, können be-
darfsgerechte und betriebsindividuelle
Maßnahmen entwickeln und deren Um-
setzung fördern. Zwei Debatten erweisen
sich dabei als zentral, um Konzepte zu 
etablieren, die zu einer besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf führen und per-
spektivisch Beschäftigte mit Sorge- und Fa-
milienverantwortung aus ihrer „Sonderrol-
le“ befreien können: die Leitbilddiskussion
und die Thematisierung von Interessen
und sich daraus ergebenden Interessen-
konflikten.

4.2. LEITBILDDISKUSSION FÜHREN

Neben der Bestandsaufnahme und der be-
teiligungsorientierten Entwicklung von
Konzepten ist es erforderlich, die impliziten
Leitbilder der betrieblichen Praxis zu the-
matisieren und zu hinterfragen. Nur so
können neue Ansätze und Konzepte ent-
wickelt werden, die perspektivisch dazu
beitragen können, Familienverantwortung
nicht mehr als abweichendes Phänomen
und als Problem einzelner Beschäftigter zu
begreifen. Betriebe der Typen 1 (Familien-
freundlichkeit als Bonus) und 2 (Familien-
freundlichkeit als Kompensation) mögen
im Einzelfall und für bestimmte Betroffene
eine Verbesserung der Vereinbarkeit er-
möglichen. Diese ist jedoch erstens nicht
nachhaltig und wird zweitens durch be-
stimmte Nachteile erkauft, wie z. B. durch

5 Wenn im Folgenden drei Typen von Paar-Familien
vorgestellt werden, ist dies ausschließlich der hier
behandelten analytischen Fragestellung geschul-
det. Selbstverständlich sind in den Betrieben auch
Personen in Single- und Alleinerziehenden-Haus-
halten Zielgruppe familienfreundlicher Maßnah-
men. Teilweise gibt es für sie ganz spezielle Ange-
bote. 

6 Die Führungskräftestudie des IAB (Kleinert 2006)
belegt, dass Frauen Kinder und Leitungsfunktio-
nen nur selten miteinander vereinbaren können.
Der Anteil der weiblichen Führungskräfte mit Kin-
dern sank im Jahr 2004 sogar um 5 Prozentpunk-
te auf 32 % gegenüber 2000, während der Anteil
männlicher Führungskräfte mit Kindern in diesem
Zeitraum konstant bei 53 % blieb.
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den Verzicht auf berufliche Karriere im Fall
von Teilzeitarbeit. Zudem bieten diese Be-
triebe meist nur individuelle Lösungen, die
unter Umständen von den Beschäftigten
erst hart erkämpft werden müssen. Weil
das Problem der Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und Haus- bzw. Familienar-
beit in diesen Betrieben nicht als allgemei-
ne Herausforderung betrachtet wird, kann
auch nicht an einer grundsätzlichen Lö-
sung gearbeitet werden.

Sowohl in der gesellschaftlichen De-
batte als auch in den Betrieben und – erst
recht – bei der Verleihung von Zertifikaten,
Audits und Preisen sollten klar definierte
und anspruchsvolle Kriterien für „Famili-
enfreundlichkeit im Betrieb“ erarbeitet
werden. Maßstab und Ziel familienfreund-
licher Arbeitsbedingungen sollte nicht ei-
ne „irgendwie gemanagte“ Bewältigung
von beidem sein, sondern ein erweitertes
Verständnis von Familienfreundlichkeit:
„Von familiengerechter Erwerbsarbeit
sollte erst gesprochen werden, wenn diese
die gleichzeitige Übernahme von Famili-
enaufgaben ohne erheblich erhöhte Belas-
tungsrisiken erlaubt und zugleich persön-
liche Weiterentwicklung befördert. Es geht
also auch darum, berufliche Arbeit so zu
gestalten, dass sie es erlaubt und dazu be-
fähigt, in anderen Lebensbereichen eigene
Zielstellungen zu verfolgen sowie soziale
Verantwortung zu übernehmen – sei es
durch Kinder- und Altenbetreuung oder
andere Formen unbezahlter Arbeit“
(Resch 2005, S. 3).

Eine Leitbilddiskussion sollte die Ziele
offen legen, die mit den einzelnen famili-
enfreundlichen Maßnahmen im Betrieb
erreicht werden sollen. Sie sollte aber auch
die damit verbundenen Probleme benen-
nen. Dabei sind alle betrieblichen Akteure
einzubeziehen, denn das Thema betrifft
keineswegs – wie häufig angenommen –
nur junge Mütter oder Väter. Betriebliche
Maßnahmen können nur dann erfolgreich
umgesetzt werden, wenn Ziele und Instru-
mente im Betrieb weitgehend akzeptiert
werden. Nicht selten können z. B. verein-
barkeitsfreundliche Arbeitszeiten nur er-
möglicht werden, wenn andere Beschäftig-
te die angrenzenden Zeiten oder Schichten
abdecken.

Wichtig ist auch zu zeigen, dass selbst
und gerade Betriebe ohne explizit fami-
lienpolitisches Engagement die Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie für ihre Beschäftigten be-
einflussen – auch wenn dies den Beteiligten

meist nicht bewusst ist. Denn sofern keine
speziellen familienfreundlichen Maßnah-
men praktiziert werden, wird der Status
quo reproduziert. Die herkömmlichen
Formen der innerfamiliären wie der be-
trieblichen Arbeitsteilung werden so weiter
festgeschrieben bzw. die Lösung des Ver-
einbarkeitsproblems wird den Beschäftig-
ten überlassen, deren Handlungsspielraum
unter diesen Bedingungen meist sehr eng
ist.

4.3 INTERESSENKONFLIKTE OFFEN
LEGEN

Familienfreundliche Maßnahmen im Be-
trieb werden immer ein umkämpftes Ter-
rain bleiben. Die Unternehmensführun-
gen wollen tendenziell die damit verbun-
denen betriebswirtschaftlichen Vorteile
erschließen und nutzen gern auch den er-
zielbaren Imagegewinn. Die Beschäftigten
und deren Interessenvertretung suchen
nach Wegen zur Verbesserung der Arbeits-
und Vereinbarkeitsbedingungen für Müt-
ter und Väter. Im günstigsten Fall ergibt
sich daraus eine win-win-Situation. Dies
ist jedoch keineswegs selbstverständlich.

Die Praxis zeigt, dass gerade aufgrund
der betriebswirtschaftlichen Orientierung
bei der Umsetzung von Familienfreund-
lichkeit in vielen Unternehmen nur die
LeistungsträgerInnen AdressatInnen der
familienfreundlichen Maßnahmen sind
und eine allgemeine Förderung von Ver-
einbarkeitsbedingungen als unnötig ange-
sehen wird, weil man manche der Bedürf-
tigen jederzeit (billiger) durch andere Ar-
beitskräfte ersetzen kann. Familienfreund-
liche Maßnahmen sind umso einfacher
durchzusetzen, je weniger kostenrelevant
und je unaufwändiger sie in arbeitsorgani-
satorischer Hinsicht sind. Viele Beispiele
belegen, dass einmal implementierte Maß-
nahmen in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten zurückgenommen oder zumindest zur
Disposition gestellt werden.

Es ist kein Zufall, dass dort, wo Be-
triebsräte, Betroffene oder in Gleichstel-
lungsfragen engagierte Einzelpersonen die
Initiative ergriffen haben, die daraufhin
entwickelten Maßnahmen stärker an den
alltäglichen Arbeits- und Lebensbedürf-
nissen der Beschäftigten anknüpfen,
während ein großer Teil der vom Manage-
ment initiierten Maßnahmen vor allem
der Außendarstellung des Betriebes dient.
Letztlich sind Beschäftigte und ihre Inte-
ressenvertretungen die „ExpertInnen“ im

Bereich familienfreundlicher Arbeitsge-
staltung. Sie aber treffen – hier ebenso wie
in allen Fragen der Regulierung von Arbeit
– teilweise auf den Widerstand der Arbeit-
geberseite.

Es geht folglich sowohl um die Nutzung
(teilweise begrenzter) eigenständiger Inte-
ressen der Arbeitgeber an der Verbesserung
der Vereinbarkeitsbedingungen als auch
um die Durchsetzung von Beschäftigtenin-
teressen im Konflikt mit dem Manage-
ment.

4.4 LEISTUNGSNORMEN 
DISKUTIEREN 

Eine ureigenst den Betrieben vorbehaltene
Aufgabe ist es, die Arbeitsorganisation und
die Arbeits(zeit)bedingungen familien-
freundlich zu gestalten und dabei alle Be-
schäftigten unabhängig von ihrer Qualifi-
kation und Stellung im Betrieb – gleich-
wohl in Abhängigkeit von deren konkreten
Zeit- und Vereinbarkeitsbedarfen – zu er-
reichen. Davon ist die betriebliche Praxis
derzeit weit entfernt.

In allen untersuchten Betrieben ist
deutlich geworden, dass die konzipierten
Vereinbarkeitsmaßnahmen am besten im
Bereich der unteren und mittleren Qualifi-
kationen greifen. Hier sind vor allem Teil-
zeit für Mütter und eine im individuellen
Interesse nutzbare Gleitzeitregelung gern
genutzte Instrumente. In Bezug auf den Be-
reich der höher qualifizierten Beschäftigten
oder gar der Führungskräfte herrscht hin-
gegen große Hilflosigkeit. In diesem Be-
schäftigungssegment gilt die (nahezu gren-
zenlose) Verfügbarkeit für den Betrieb im-
mer noch als Kriterium und Indikator der
Leistungsbereitschaft und ist für die Füh-
rungskräfte eine kaum hinterfragte Selbst-
verständlichkeit. Auf der obersten Hierar-
chieebene wird jedoch nur am deutlichsten
sichtbar, was allgemein gilt: Für eine Ge-
staltung von familienfreundlichen und ge-
sundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen
ist es notwendig, traditionelle Leistungs-
normen zu hinterfragen, Arbeitszeiten und
Arbeitsintensität zu begrenzen und Er-
werbsarbeit als einen wichtigen, jedoch kei-
neswegs den einzigen Bereich des Lebens
zu verstehen. An diesem Punkt stoßen be-
triebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit
an ihre Grenzen.

Will man die Herausforderung anneh-
men und familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen nicht nur für einen Teil der Be-
legschaft implementieren, bedarf es weite-
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rer konzeptioneller Überlegungen, deren
Reichweite allerdings nicht an den Grenzen
des Betriebes enden kann. Stärker als bisher
müssen die Sorgearbeit sichtbar gemacht,

als notwendiges Element und wesentliche
Voraussetzung gesellschaftlicher Reich-
tumsproduktion anerkannt und die kultu-
relle Dominanz der Erwerbsarbeit relati-

viert werden. Erst durch die Überwindung
der Hierarchisierung von Erwerbs- und
Sorgearbeit wird eine nachhaltige Balance
zwischen beiden herstellbar sein.
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